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— 448 ^
hättmsse ihres Cantons kennen, und deren Bericht als j

der wahre und ächte anzusehen ist, durch organische Te.
sitze untersagt äst, ihre Wünsche zu äussecn, und stch mit
Gegenständen zu befassen, die emzig die Nuhe, das

Glilck, und das Woh! ihres Cantons und dessen Bewoh-

ncr zu crzwecken im Staude wären? Durch diese orga.
Nische Gesetze und die Äblegung des neu verfaßten EideS,

würde» also der allgemeinen Tagsatzung jene Mittel und

Wege weggeschnitten, aufweichen sie die Bedürfnisse der

verschiedenen Theile kennen lernen sollte, um selben ab.

zuh-lsen.

In Erwägung der so vielen wichtigen Gründen, glau-

den Unterschriebene Ursache genug zu baden den gefor-

derten Eid vom Juli zu verweigern, sind aber bereit

nach dem Sinn und Geist jener Eidsformel vom s. Jul.
und mit dessen Verpflichtung die angewiesene Bahn zu

bcireken,und zum Besten des gemeinsamen Vaterlands,

so wie unsers Cantons, nach dem allgemeinen Versas-

sungsentwurfe zu arbeiten.

Als die sämtlichen Glieder der Tagsatznng (Trutt-
mann ausgenommen) also beharrlich die Eidlcistung vcr-

weigerten, so erklärte der Reg. Statthalter Namens der

Regierung! daß weil sie das Gesetz, kraft dessen sie zu-

sammenderussea worden, nicht mehr anerkennen, alle

ihre Befugnisse zu Entwerfung einer Cantonsorganisation

nothwendig aufgören, und ihre Vereinignng demnach als

eine illegale Versammlung angesehen werden müsse..

(DerVollz, Rath hat am 15. Aug. beschlosst,, den

B. Müller (Friedbcrq), Mitglied des Finanzralhs,

als Regierungscommissir nach Schwvtz zu senden, mit
dem Auftrage : in Gemeinschaft mit dem Sieg. Statt-
Halter Truttmann, die Maßregeln zu ergreifen, die gc-

schikt senn mögen, einerseits die einzelne» Glieder der

Tagsatznng von den Irrthümern in denen sie stch befinden,

zurükzubringe» (aiif welchen Fall allein ein neuer Zu-

sammentritt der Tagsatzung gestattet werden darf), und

anderseits die ösftntüche Ruhe und Ordnung im Can-

ton zu erhalten.

Jeder Unbefangene muß ans den ersten Anblick über

die sonderbare Verwirrung erstaunen, in Folge welcher

die Wctgeningsgründe der Tagsatznng aus der A nle i-

tung für die Cantonö-Tagsatzungen
hergenommen sind, die mit dem zu leistensten Eide in

durchaus keinem Verhältnisse steht. Der Eid sagt : »Ihr
sollet angeloben und schwören euch mit kei^crlcv andern

Gegenständen zu befassen, ausser denjenigen, die euch

durch den allgemeinen Verfassungseutwurs und durch

dasdaraufgeqründete Gesetz vom Heum. angewiesen
sind." Die Milgluwer der Tagsatzung erklären: sich an
den Verfassungsentwurf, aber nicht an die Anleitung
vom 15. Heamvnai (von der in dem Eid ja gar nicht
die Nebe ist) halten zu wollen. Die sillsiinw Verwirrung,
mit der sie die Anleitung zum Gesetz umschass», läßt sie

nun aber auch in dieser Anleitung selbst, Dinge finde»,
wovon das Gegentheil jedem der lesen kann, in die Augen
springt. So sagen sie —um nur ein Beyspiel auszuhe.
bei, — » Das organische Gesetz erklärt die Nationalgüter
für unverletzliches Staatseigenthum.... So blubt dann
aber dem Canron Schwytz gar nichts, weder zu Vessel-
tung der Cantonalausgaben, weder für össniliche tln-
terrichtsanstalten, in sofern die Regierung solche zu an«
dern Bedürfnissen zu gebrauchen glaubte, und also dem

Verfassungsentivurf entgegen." Nun aber heißt es in
der Anteil un g, über die man klagt, ausdrücklich
wie folgt: „Der Cantonalgewalt kömmt die

Verwaltung der dem Staat zu unvcrsizlichem Eigenthum
zustehenden Nationalgüter jeder Art zu u. s. w., deren
Ertrag zu Bestreitung der Ausgaben für den öffentli,
chen Gottesdienst zur Besoldung der Geistlichkeit, zum
Unterhalt und Aüffnung endlich der besondern Erzie-
hungs - und Unierrichtsanstalten jeden CantonS
namentlich angewiesen sind." Was thut die Anleitung
hier anders, als der Verfassungsentivurf that? Sie er-
klärt die Nationalgüter für Eigenthum des Staats, das
von den, Canton verwaltet,-der Ertrag für den Canton
verwandt, das aber nicht von diesem willkürlich yeräus-
sect werden soll

Gesetzgebender Rath, 7. Juli.
Fortsetzung.

(Beschluß des Berichts der Pet. Commißion über ve?«

schiedene Gegenstände:)

4- Die Deputirten der Gemeinde Losone, Distrikt
Hocarno, Cant. Lugano, übersenden dem gesetzg. Rath
eine schriftliche Erklärung eines Bürgers von Arcegno,
der sich in diesen, Augenblik in Rom befindet, worin» er

sagt, daß er nicht zu der von seinenMicdürgern begehrten

Trennung bon der Pfarrkirche von Losone einwilligen
könne, und daß andere dort sich befindliche Bürger von
Arcegno, mit ihm nächstens eine Protestation wider diese

Trennung der Dorsschaft Arcrgno von Losoiie einschicken

werden, indem sie dieselbe als einen Stoff von Zwi.
stigkriien und Prozessen ansehen. Die Pet. Com. schlagt

vor, diese Zuschrift der Vollziehung mit dein Decretsvor-.

schlage zuzuweisen. Angenommen. (Die Forls. folgt,)
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